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001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ABGB §354;

AVG §8;

BauO NÖ 1996 §18 Abs1 Z1;

BauO NÖ 1996 §6 Abs1;

BauRallg;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2008/05/0273 E 23. Juli 2009 RS 2

Stammrechtssatz

Der Grundeigentümer (Miteigentümer) ist in Ansehung eines Ansuchens um Baubewilligung am Bauverfahren aber

regelmäßig nur hinsichtlich der Frage Partei, ob die liquid erforderliche, als Beleg dem Ansuchen anzuschließende

Zustimmung der Grundeigentümer (der Miteigentümer) vorliegt oder nicht. Darüber hinaus können die

Grundeigentümer noch Partei des Bauverfahrens hinsichtlich der ihr Eigentum unmittelbar betreDenden AuEagen

sein. So gesehen genießen die Grundeigentümer im Baubewilligungsverfahren nur eine eingeschränkte Parteistellung

(Hinweis auf das hg. Erkenntnis vom 27. Februar 2006, Zl. 2005/05/0332).
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